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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.: 20/902.31/Hs. 

Sachbearbeiter: Jutta Heieis 

Telefonnummer: 1360 

Vorlage Nr.: 0178/2016 

Gießen, den 17. Oktober 2016 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018; 

Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020;  

Haushaltssicherungskonzept zum Doppelhaushalt 2017/2018 

 

Beschluss-Antrag: 

 

Der Kreistag beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die 

Haushaltsjahre 2017 und 2018 in der vom Kreisausschuss festgestellten 

Fassung. 

 

Der Kreistag beschließt das dem Haushaltsplan 2017/2018 beigefügte 

Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020. 

 

Der Kreistag beschließt das dem Doppelhaushalt 2017/2018 als Anlage 

beigefügte Haushaltssicherungskonzept. 

 

 

 

Begründung: 

 

Zum Erlass der Haushaltssatzung wird auf die gesetzlichen Bestimmungen in 

den §§ 92 bis 105 HGO in Verbindung mit § 52 Abs. 1 HKO verwiesen.  

 

Das als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 

aufgestellte und dem Haushaltsplan als Anlage beigefügte 

Investitionsprogramm ist gemäß § 101 Abs. 3 Satz 2 HGO gesondert vom 

Kreistag zu beschließen.   

 

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 92 Abs. 5 HGO aufzustellen, wenn 

1. der Haushalt nicht ausgeglichen werden kann, 

2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder 

3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge 

erwartet werden. 

Darüber hinaus verpflichtet der im Jahr 2012 im Rahmen des Kommunalen 

Schutzschirmes mit dem Land Hessen abgeschlossene Konsolidierungsvertrag 

zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. 

Nach § 92 Abs. 5 Satz 2 HGO ist das Haushaltssicherungskonzept vom Kreistag 

zu beschließen. Es ist dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen und mit der 

Haushaltssatzung der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

Es entstehen keine Kosten. 

 

 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

 

 

Mitzeichnung: 

 

Fachbereich Finanz- 

u. Rechnungswesen 

    

     

Organisationseinheit    Heieis 

Leiterin der 

Organisationseinheit 

     

     

     

  Schneider 

Landrätin 

  

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

Beschluss des _______________________ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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